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Werktätigen, die beruflich in Strahlenschutzbereichen tätig 
sind (nachfolgend Strahlen werktätige genannt), und des Be
dienungspersonals sind leitende Mitarbeiter oder andere Mit
arbeiter mit Weisungsbefugnis als verantwortliche Mitarbeiter 
für Atomsicherheit und Strahlenschutz (nachfolgend verant
wortliche Mitarbeiter genannt) zu benennen. Sie sind im 
Rahmen der dem Betrieb erteilten Erlaubnis zur Anwendung 
der Atomenergie für die Durchführung und Durchsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung von Atom
sicherheit und Strahlenschutz, insbesondere für die Durch
setzung der Rechtsvorschriften und der betrieblichen Festle
gungen, verantwortlich.

(4) Die Verantwortung der Leiter der Betriebe, der leiten
den Mitarbeiter und der verantwortlichen Mitarbeiter wird 
durch die Einsetzung von Kontrollbeauftragten oder die Tä
tigkeit des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strah
lenschutz nicht eingeschränkt.

(5) Die in dieser Verordnung festgelegten Pflichten für die 
Leiter der Betriebe gelten auch für die Leiter der Staats
organe, in deren Bereichen unmittelbar Atomenergie ange
wendet wird.

(6) Erfolgt der Einsatz von Strahleneinrichtungen oder der 
Verkehr mit radioaktiven Stoffen nicht durch Betriebe, son
dern durch Bürger, so tragen sie die Verantwortung für den 
Strahlenschutz.

Staatliche und betriebliche Kontrolle
§4

Erlaubniserteilung
(1) Voraussetzung für die Anwendung der Atomenergie ist 

eine Erlaubnis des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz.

(2) In Abhängigkeit von der Art der Anwendung der Atom
energie erfolgt die Erlaubnis durch Genehmigung, Registrie
rung oder Anmeldung.

(3) Eine Genehmigung ist erforderlich für
— einzelne Etappen des Einsatzes von Kernanlagen,

— den Betrieb von Strahleneinrichtungen und den Verkehr 
mit radioaktiven Stoffen, sofern nicht in der Bauartzulas
sung für Strahleneinrichtungen oder umschlossene Strah
lenquellen eine Registrierung oder Anmeldung oder eine 
Befreiung von Genehmigung, Registrierung und Anmel
dung festgelegt wurde.

Die Genehmigung ist durch den Betrieb zu beantragen.
(4) Die Genehmigung wird auf der Grundlage von Zustim

mungen zu einzelnen Stufen und Teilen der Vorbereitung 
und Durchführung von Vorhaben erteilt, sofern die Art der 
Anwendung der Atomenergie dies erfordert. Nach Erteilung 
der Genehmigung können weitere Zustimmungen zu Teil
vorhaben und speziellen Arbeiten erforderlich sein.

(5) Eine Registrierung des Betriebs von Strahleneinrichtun
gen oder des Verkehrs mit umschlossenen Strahlenquellen ist 
erforderlich, wenn die Bauartzulassung gemäß § 5 dies fest
legt und die Einhaltung der in der Bauartzulassung oder in 
Rechtsvorschriften festgelegten Anwendungsbedingungen 
nachgewiesen und bestätigt wird. Der Betrieb hat die dafür 
erforderlichen Unterlagen zu übersenden.

(6) Für den Betrieb von Strahleneinrichtungen oder den 
Verkehr mit umschlossenen Strahlenquellen ist eine Anmel
dung erforderlich, wenn die Bauartzulassung gemäß § 5 dies 
ausweist und die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung 
festgelegten Anwendungsbedingungen durch den Anmelder 
bestätigt wird.

(7) In der Bauartzulassung gemäß § 5 kann die Befreiung 
von Genehmigung, Registrierung und Anmeldung für den 
Betrieb von Strahleneinrichtungen oder den Verkehr mit um
schlossenen Strahlenquellen festgelegt werden.

(8) Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Anwendung 
der Atomenergie, bei deren Nutzung Atomsicherheit und 
Strahlenschutz beachtet werden, müssen, bedürfen der Regi
strierung.

§5
Zulassung

(1) Strahleneinrichtungen, umschlossene Strahlenquellen so
wie Mittel zur Gewährleistung des Strahlenschutzes und der 
nuklearen Sicherheit dürfen nur in Serie gefertigt oder impor
tiert werden, wenn auf Grund einer Bauartprüfung eine 
Strahlenschutzbauartzulassung oder eine Bauartzulassung zur 
Gewährleistung der nuklearen Sicherheit durch das Staat
liche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz erteilt wor
den ist. Eine Bauartzulassung kann entfallen, wenn durch 
andere Maßnahmen Strahlenschutz und nukleare Sicherheit 
gewährleistet sind. Radioaktive Arzneimittel bedürfen einer 
Strahlenschutzzulassung.

(2) Strahlenschutzmeßmittel werden im Einvernehmen mit 
dem Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprü
fung zugelassen.

(3) Der Hersteller oder Importbetrieb hat Prüfmuster bereit
zustellen und zu sichern, daß die bauartzugelassenen Strah
leneinrichtungen, umschlossenen Strahlenquellen sowie Mittel 
zur Gewährleistung des Strahlenschutzes und der nuklearen 
Sicherheit den Prüfmustern entsprechen und die erteilten 
Auflagen erfüllt werden.

(4) In der Bauartzulassung für Strahleneinrichtungen und 
umschlossene Strahlenquellen ist festzulegen, daß der Betrieb 
der Strahleneinrichtungen oder der Verkehr mit umschlosse
nen Strahlenquellen der Genehmigung, Registrierung oder 
Anmeldung bedarf oder eine Befreiung davon erfolgen kann.

(5) Grundsätze für die Bauartprüfung und -Zulassung wer
den vom Präsidenten des Staatlichen Amtes für Atomsicher
heit und Strahlenschutz festgelegt. Die für andere Zulassun
gen geltenden Rechtsvorschriften werden hiervon nicht be
rührt.

(6) Grundsätze für die Strahlenschutzzulassung von radio
aktiven Arzneimitteln werden vom Minister für Gesundheits
wesen im Einvernehmen mit dem Minister für Chemische In
dustrie und dem Präsidenten des Staatlichen Amtes für Atom
sicherheit und Strahlenschutz festgelegt.

§ 6
Staatliche Überwachung

■ (1) Die staatliche Überwachung der Atomsicherheit und des 
Strahlenschutzes erfolgt durch das Staatliche Amt für Atom
sicherheit und Strahlenschutz mittels Inspektion, Prüfung 
und Messung sowie Auswertung von Berichterstattungen und 
medizinischer Spezialuntersuchungen. Teilaufgaben der staat
lichen Überwachung können anderen Staatsorganen und Be
trieben übertragen werden.

(2) Zur Durchführung der Überwachung werden vom Prä
sidenten des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strah
lenschutz Inspektoren und zu medizinischen Fragen beauf
tragte Ärzte eingesetzt.

(3) Prüfungen und Messungen einschließlich Probenahmen 
zur Überwachung von Atomsicherheit und Strahlenschutz 
werden vom Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strah
lenschutz oder von anderen Staatsorganen und Betrieben 
durchgeführt. Art, Umfang und Methoden der Prüfungen und 
Messungen, insbesondere der personendosimetrischen Über
wachung, werden vom Präsidenten des Staatlichen Amtes für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz festgelegt.
. (4) Über die Einhaltung der Forderungen von Atomsicher

heit und Strahlenschutz bei der Anwendung der Atomenergie 
ist an das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz zu berichten. Art und Umfang der Berichterstattung 
werden vom Präsidenten des Staatlichen Amtes für Atom
sicherheit und Strahlenschutz in Rechtsvorschriften geregelt 
und erforderlichenfalls bei der Erteilung der Erlaubnis konkret 
bestimmt.

(5) Die Überwachung der Kontamination der Umwelt und 
der daraus resultierenden Strahlenbelastung der Bevölkerung 
obliegt dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz. Es legt Art, Umfang1 und Methoden von durchzufüh
renden Überwachungsmaßnahmen fest und führt selbst spe
zielle Überwachungsaufgaben durch. Innerhalb des Rahmens


